
Datenschutzordnung  

Konkretisierung zu § 17 der Satzung 

 

§ 1 Datenverarbeitung & Tools: Der Verein verarbeitet personenbezogene Daten zur Mitgliederverwaltung und 

Erfüllung des Vereinszwecks. Hierzu nutzt der Verein folgende Cloud-basierte Systeme: 

 „MeinVerein“ (Zentrale Mitgliederverwaltung & Buchhaltung) 

 „Dropbox“ (Archivierung von Dokumenten und Listen) 

 „Spond“ (Organisation des Trainings- und Spielbetriebs der Vereinsjugend) 

 „Nuki“ (Digitale Zutrittsverwaltung/Türschlösser; Erfassung von Zutrittsberechtigungen) 

 

§ 2 Datenweitergabe an Verbände: Der Verein ist Mitglied im BLSV sowie in verschiedenen 

Fachsportverbänden. Jede Abteilung ist verpflichtet, ihrem jeweiligen Fachverband die erforderlichen 

Mitgliederdaten zur Verfügung zu stellen (zwecks Versicherung, Spielberechtigungen und Lizenzverwaltung). 

 

§ 3 Veröffentlichung: Der Verein darf Fotos und sportliche Ergebnisse in Presse und Internet veröffentlichen, 

sofern kein erkennbares Schutzinteresse entgegensteht (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). 

 

§ 4 Betroffenenrechte: Mitglieder haben das Recht auf Auskunft, Berichtigung und Löschung ihrer Daten im 

Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. 

 

§ 5 Inkrafttreten: Die Datenschutzordnung wurde am 27.02.2026 beschlossen und tritt am 01.03.2026 in Kraft. 


